
1 Kirchentheoretische Grundlagen

1.1 Kirchenverständnis

Für die Beschreibung des Verhältnisses von Kirche und Recht ergibt sich
beim ersten Hinsehen ein widersprüchlicher Befund. Auf der einen Seite
wird ein fundamentaler Gegensatz zwischen Kirche und Recht artikuliert,
wie er insbesondere bei Rudolf Sohm zu finden ist (Sohm 1923, 700):

»Das Wesen der Kirche ist geistlich, das Wesen des Rechts ist weltlich. Das Wesen
des Kirchenrechts steht mit dem Wesen der Kirche in Widerspruch.«

Auf der anderen Seite ist zu beobachten, dass in der Kirche ständig und selbst-
verständlich Recht angewendet wird. Theoretische Bestreitung und empiri-
sche Normalität des Rechts können vor allem dadurch in einen Ausgleich ge-
bracht werden, dass im Hinblick auf die Kirche differenziert wird, in welcher
Weise jeweils von ihr gesprochen wird. Dies kann in soziologischer (→ 1.1.1),
in ekklesiologischer (→ 1.1.2) und in kirchentheoretischer (→ 1.1.3) Perspek-
tive geschehen.

1.1.1 Soziologisch

Ganz allgemein lässt sich die Kirche als Gemeinschaft vonMenschen (→ 1.1.1.1)
zur Pflege einer bestimmten Religion (→ 1.1.1.2) beschreiben. Im staatlichen
Recht wird dies mit dem Begriff der Religionsgesellschaft erfasst (→ 3.2.2.3).
Um die Situation einer Gemeinschaft zureichend zu erfassen, ist auch auf den
gesellschaftlichen Kontext zu achten, in dem sie sich befindet (→ 1.1.1.3).

1.1.1.1 Gemeinschaft

Jede Gemeinschaft von Menschen ist durch die Polarität von Individuum
und Gemeinschaft bestimmt. Es gibt gemeinsame Interessen, aus denen
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16 1 Kirchentheoretische Grundlagen

sich der Wille zur Gemeinschaft ergibt. Es bleiben aber stets auch individu-
elle Interessen, die teilweise mit den Gemeinschaftsinteressen zusammen-
stimmen, teilweise ihnen widerstreiten. So muss jede Gemeinschaft klären,
wieviel Homogenität sie voraussetzen, wieviel Diversität und Pluralität sie
zulassen will. Daraus ergeben sich die Anforderungen für die Zugehörigkeit
zur Gemeinschaft und die Erwartungen an ihre Mitglieder. Außerdem re-
sultieren daraus unterschiedliche Grade der organisatorischen und rechtli-
chen Verdichtung (→ 1.5.1.3). Soweit eine Gemeinschaft organisatorische
Gestalt gewinnt, tritt sie dadurch ihren Mitgliedern als eigenständige Grö-
ße gegenüber, die Kirche erscheint dann als »Amtskirche«.

Als eine bestimmte Gemeinschaft unterscheidet sich die Kirche von ih-
rer sozialen Umgebung und grenzt sich in gewisser Weise von ihr ab. Auch
dabei sind unterschiedliche Grade denkbar. Die Bedingungen für den Ein-
und Austritt markieren die Abgrenzung. Dabei spielen nicht nur die recht-
lich fixierten Mitgliedschaftsvoraussetzungen, sondern auch die soziale
Praxis, die mehr oder weniger Teilnahme ermöglicht, eine wesentliche Rol-
le. In unterschiedlichem Maße kann auch Menschen, die keine Mitglieder
sind, die Teilnahme am Leben der Gemeinschaft eröffnet werden (→ 1.3.3).

Im Außenverhältnis tritt die Kirche durch Kommunikation, wirtschaftli-
che und Rechtsbeziehungen in einen Austausch mit anderen Akteuren. Ihr
Handeln kann sich in der Gesellschaft produktiv oder destruktiv auswirken.
Sie wird von außen wahrgenommen und kann Zustimmung und Kritik er-
fahren.

1.1.1.2 Religion

Von anderen Gemeinschaften unterscheidet sich die Kirche dadurch, dass
es bei ihr um Religion in einer bestimmten Ausprägung geht. Das Gemein-
wesen wiederum muss sich auf eine Vielfalt von Religionen (und Weltan-
schauungen) einstellen. Problematisch erscheint dabei die begriffliche Er-
fassung von »Religion«. In der Religionswissenschaft werden eine ganze
Reihe von Definitionsvorschlägen gemacht. Dabei lassen sich neben philo-
sophischen und hermeneutischen vor allem substantialistische und funkti-
onalistische Ansätze unterscheiden (Pollack 1995).

Substantialistische Ansätze suchen Religion durch die Angabe ihres Be-
zugsgegenstandes zu erfassen. Religion kann dann als Glaube an einen oder
mehrere Götter, als erlebnishafte Begegnung mit dem Heiligen oder als
Beziehung zu etwas übersinnlichem, transzendentem oder absolutem be-
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1.1 Kirchenverständnis 17

schrieben werden. Das Problem dieser Ansätze besteht darin, dass der Be-
griff entweder zu eng oder zu weit gefasst ist, um alle Phänomene ange-
messen zu erfassen. Und diese Bestimmungen sind in hohem Maß vom
Erleben der religiösen Subjekte abhängig.

Funktionalistische Ansätze setzen demgegenüber bei dem Problem an,
das durch Religion bewältigt werden soll, beispielsweise der Stabilisierung
des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der Sozialisierung von Individuen
oder deren Persönlichkeitsentwicklung. Diese Ansätze bergen das Problem,
dass einerseits das Objektfeld damit zu weit gefasst und funktionale Äqui-
valente in den Blick kommen, die mit Religion nichts zu tun haben, dass
andererseits Religionen polyvalent sind und nicht auf eine bestimmte
Funktion reduziert werden können.

Leistungsfähiger erscheint eine Kombination substantialistischer und
funktionalistischer Aspekte (Pollack 1995, 184–190). Dann kann Religion
begriffen werden als eine Form der Bewältigung von Kontingenz durch
den Bezug auf ein transzendentes Absolutes, d. h. durch einen Akt der
Überschreitung der verfügbaren Lebenswelt. Kontingenz meint dabei, dass
etwas so ist, wie es ist, und doch anders sein könnte. Die Erfahrung von
Kontingenz wirft die Sinnfrage auf, die in der Religion durch die Verbin-
dung von Transzendenz und Immanenz beantwortet wird.

Lebenspraktisch betrifft Religion Menschen emotiv, kognitiv und kona-
tiv:1 sie ist mit starken Gefühlen wie Glück, Angst und Vertrauen verbun-
den; sie gibt Orientierung in der Selbst- und Weltwahrnehmung und dies
vor allem in Grenzsituationen menschlichen Erlebens; und sie evoziert viel-
fältige Formen religiöser Praxis und prägt auch darüber hinaus das Han-
deln religiöser Individuen und Gemeinschaften. Religionsgemeinschaften
sind der Ort gemeinsamen religiösen Lebens, an dem einzelne auch zu
individueller Religiosität geführt und angeleitet werden (→ 1.5.3).

1.1.1.3 Kontext

Der gesellschaftliche Kontext, in dem sich die Kirche heute befindet, ist
durch Prozesse der Individualisierung und Pluralisierung bestimmt (Fecht-
ner 2017, 32–35; Knoblauch 2018; Liedhegener 2018; → 5.5). Die religiös-
weltanschauliche Lage ist von einer Vielzahl an Optionen bzw. einer zuneh-
menden Diffusität und wenig distinkter Religiosität bestimmt. Die einst-

1 Vgl. Marks, Religionspsychologie (KomPT).
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18 1 Kirchentheoretische Grundlagen

mals bestehende Vorherrschaft der christlichen Kirchen ist passé. Die enge
Verbindung zwischen Staat und Kirche besteht nicht mehr. Stattdessen
steht der Staat der Kirche als säkulare, religiös-weltanschaulich neutrale
Ordnungsmacht gegenüber (→ 3.2).

1.1.2 Ekklesiologisch

Das Selbstverständnis der Kirche wird in der Ekklesiologie bestimmt. Mit
dem Begriff »Kirche« wird eine äußerst komplexe Wirklichkeit bezeichnet.
»Kirche ist die durch das Wort Gottes begründete Gemeinschaft der Glau-
benden« (Härle 1989, 285). Diese Gemeinschaft kann unter verschiedenen
Aspekten betrachtet werden. Ekklesiologisch ist zwischen der Kirche als
geistlicher Gemeinschaft (→ 1.1.2.1), in ihrer leiblichen Gestalt (→ 1.1.2.2)
und in ihrer jeweiligen geschichtlichen Realität (→ 1.1.2.3) zu unter-
scheiden.2

1.1.2.1 Kirche als geistliche Gemeinschaft

Unter dem Aspekt der geistlichen Gemeinschaft gehören der Kirche alle
wahrhaft Gläubigen an. Von dieser Gemeinschaft ist in den altkirchlichen
Bekenntnissen ausgesagt:

»Credo … et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam.« [Ich glaube ...
auch eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche.]

Die Einheit der Kirche geht darauf zurück, dass sich alle Glieder auf einen
Herrn, einen Glauben und eine Taufe gründen. Die Heiligkeit der Kirche
folgt daraus, dass die Gemeinschaft der Glaubenden als communio sanctorum
zu Gott gehört. Die Allgemeinheit oder Katholizität gründet in dem unbe-
schränkten Heilswillen Gottes, der allen Menschen gilt. Die Apostolizität
bezeichnet den Zusammenhang mit dem Zeugnis der Apostel.

Diese Attribute kommen der Kirche als geistlicher Gemeinschaft zu. Es
geht dabei nicht um empirische, sondern um Glaubensaussagen. Welche
Menschen zu den wahrhaft Gläubigen gehören, ist nicht offensichtlich. Die
Kirche ist insofern als ecclesia spiritualis verborgene Kirche.

2 Vgl. Uhlhorn, Kybernetik (KomPT).
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1.1 Kirchenverständnis 19

1.1.2.2 Kirche in ihrer leiblichen Gestalt

Die Kirche als geistliche Gemeinschaft setzt ihrem Wesen nach voraus, dass
sie erfahrbar wird und leibliche Gestalt annimmt. Die konstitutiven Merk-
male der leiblichen Gestalt der Kirche ergeben sich aus der Bestimmung
der Kirche als der durch das Wort Gottes begründeten Gemeinschaft der
Glaubenden. In Artikel 7 des Augsburgischen Bekenntnisses (Confessio Au-
gustana – CA) wird die Kirche darum als Versammlung der Gläubigen be-
stimmt, »bei denen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakra-
mente laut dem Evangelium gereicht werden«. Diese Aussagen beschreiben
einen praktischen Vollzug, durch den die Kirche jeweils zu bestimmter Zeit
und an bestimmtem Ort leibliche Gestalt gewinnt. Durch diese Grundvoll-
züge der Kommunikation des Evangeliums können Menschen zum Glauben
kommen und so Anteil an der Kirche als geistlicher Gemeinschaft gewin-
nen (CA 5).

Die Bestimmung der Kirche nach CA 7 gilt universal, d. h. über alle zeit-
lichen und räumlichen Beschränkungen hinweg, denn die genannten
Grundvollzüge sind konstitutiv für die Kirche und genügen zu ihrer wahren
Einheit. Als Glieder der so bestimmten ecclesia universalis sind, da der Glau-
be menschlicher Überprüfung entzogen ist, alle anzusehen, die an der
Kommunikation des Evangeliums Anteil haben. Dieses Anteilhaben ver-
dichtet sich individuell in besonderer Weise in der Taufe, die darum als
hervorgehobenes Merkmal der Zugehörigkeit zur Universalkirche angese-
hen werden kann.

1.1.2.3 Kirche in ihrer geschichtlichen Realität

In ihrer geschichtlichen Realität begegnet den Menschen die Kirche nicht
schlechthin in ihrer leiblichen Gestalt, sondern stets in räumlicher und
zeitlicher Konkretion als ecclesia particularis. Die Unterscheidung der ver-
schiedenen Sozialgestalten der Kirchen ist prinzipiell temporal und zudem
territorial und konfessionell bestimmt und unterliegt geschichtlichem
Wandel.

In ihrer geschichtlichen Realität ist die Kirche menschlicher Gestaltung
zugänglich und bedürftig (→ 1.1.3.2). Sie ist darum in gleicher Weise wie
Menschen fehlsam. Insofern ist die Kirche Gerechte und Sünder zugleich
(simul iusta et peccatrix) und darum semper reformanda. Die Präsenz der Kir-
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20 1 Kirchentheoretische Grundlagen

che als geistlicher Gemeinschaft ist der Kirche in ihrer geschichtlichen
Realität nur im Modus der Verheißung gegeben.

Einer bestimmten Partikularkirche gehören alle Menschen an, die ihr in
bestimmter Weise zugeordnet sind. Im Bezug auf die Universalkirche wird
in aller Regel an die Taufe angeknüpft. Entsprechend den konfessionellen
und territorialen Merkmalen der Partikularität treten das Bekenntnis und
der Wohnsitz als weitere Voraussetzungen hinzu (→ 4.3.2).

1.1.3 Kirchentheoretisch

1.1.3.1 Beschreibungsmodelle

Wendet man sich in kirchentheoretischer Perspektive der Kirche in ihrer
geschichtlichen Realität und damit ihrer Sozialgestalt zu, fällt auf, dass
hierzu in der Regel mehrere Beschreibungen nebeneinandergestellt wer-
den. So hat schon Ernst Troeltsch (1912) die Sozialtypen Kirche, Sekte und
Mystik unterschieden. Dietrich Rössler (1994, 90–94) hat herausgearbeitet,
dass das Christentum in der Neuzeit als kirchliche Institution, als Christ-
lichkeit in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit und schließlich als indivi-
duelles oder privates Christentum in Erscheinung tritt. Damit kommen ne-
ben der verfassten Kirche Formen der Zivilreligion ebenso in den Blick wie
individualisierte religiöse Praxis.

Im Hinblick auf die kirchliche Gestalt des Christentums kommen neuere
kirchentheoretische Entwürfe wiederum dazu, verschiedene Beschreibun-
gen miteinander zu kombinieren. So behandelt Reiner Preul (1997,
128–241) die Kirche als Institution, Volkskirche und Organisation. Eberhard
Hauschildt und Uta Pohl-Patalong (2013, 216–219) beschreiben die Kirche
als »Hybrid« von Institution, Organisation und Bewegung, während Jan
Hermelink (2011, 89–123) in seinen mehrdimensionalen Begriff der Kirche
Momente der Organisation, der Institution, der Interaktion und der Insze-
nierung aufnimmt. Schon ein oberflächlicher Vergleich dieser Konzepte
zeigt, dass die Begriffe der Institution und der Organisation zentrale Be-
deutung haben (Ludwig 2010), sich die Beschreibungen für das, was an der
Kirche über diese Begriffe hinausgeht, jedoch unterscheiden. Während der
Begriff der Institution in der Soziologie zwar breite Verwendung findet,
aber kaum geklärt ist (Esser 2000, 1), bietet der Begriff der Organisation
für die Bestimmung des Verhältnisses von Kirche und Recht gute Anknüp-
fungsmöglichkeiten.
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1.1 Kirchenverständnis 21

1.1.3.2 Kirche als Organisation

Mit ihrer Organisationsgestalt reagiert die Kirche auf die Herausforderung,
die sich aus ihrer geschichtlichen Realität (→ 1.1.2.3) ergibt. Diese ist da-
von bestimmt, dass unter Bedingungen der Endlichkeit ein Überschuss an
Möglichkeiten bewältigt werden muss. Um in einer komplexen, sich stän-
dig wandelnden Umwelt handlungsfähig zu sein, muss die Kirche eigene
Komplexität aufbauen, d. h. sie muss sich aufgrund eigener Kriterien von
ihrer Umwelt unterscheiden und bestimmen, in welcher Weise sie sich den
Umwelteinflüssen aussetzt. Nur so ist sie der äußeren Komplexität nicht
ungebremst ausgeliefert, sondern in der Lage, der Umwelt das entgegenzu-
halten, was für sie als Kirche wesentlich ist.

Zur geschichtlichen Realität gehört außerdem, dass die Einsichtsfähig-
keit der Akteure begrenzt ist, dass Wertungen umstritten sind und Konsens
über das kirchliche Handeln nicht immer erzielt werden kann. Durch ge-
ordnete Entscheidungen erhält die Kirche ihre Handlungsfähigkeit ange-
sichts des bestehenden und nicht ohne weiteres zu überwindenden Dissen-
ses über das, was als kirchliches Handeln gemeinschaftlich verantwortet
werden soll.

Die notwendige eigene Komplexität wird vor allem durch die Bildung
von Organisationen aufgebaut (Luhmann 1999; Luhmann 2000). Damit wird
es auch möglich, nicht von der Kirche schlechthin (also der ecclesia univer-
salis), sondern von verfassten kirchlichen Organisationen (ecclesiae particu-
lares) zu sprechen. Die ecclesia universalis ist nicht als solche handlungsfä-
hig, sondern nur in Gestalt der partikularen kirchlichen Gemeinschaften.
Eine umfassende Organisation für die ganze Kirche erscheint ja schon des-
wegen ausgeschlossen, weil die Kirche nach CA 7 überall zu finden ist, wo
ihre Grundvollzüge stattfinden, und dies zur wahren Einheit der Kirche
ausreichend ist; dies kann also stets auch neben einer noch so umfassen-
den kirchlichen Organisation geschehen.

Wesentlich für eine Organisation ist, dass Entscheidungen getroffen
werden und zwar sowohl die Entscheidungen »in der Sache« wie auch
die Entscheidungen über deren Prämissen. D. h. jede Entscheidung wird
(1) aufgrund eines vorgegebenen Entscheidungsprogramms (2) von einer
bestimmten Person (3) an einer bestimmten Stelle innerhalb der Organisa-
tion, also im Knotenpunkt bestimmter Kommunikationswege getroffen.
Durch die vorgängige Entscheidung über Entscheidungsprämissen wird die
Akzeptanz von Entscheidungen stabilisiert, und die Organisation gewinnt
Autonomie gegenüber ihrer Umwelt. Sie trifft für eine unbestimmte Viel-

©
 2

01
9 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



22 1 Kirchentheoretische Grundlagen

zahl von Entscheidungen Festlegungen, absorbiert so Unsicherheit und er-
öffnet zugleich Entscheidungs- und damit Handlungsmöglichkeiten (Luh-
mann 2000, 223–228). Das Medium, in dem Entscheidungen getroffen und
verbindlich werden können, ist das Recht (→ 3.1).

1.1.3.3 Grenzen der Organisation

Keine Organisation erschöpft sich in dem, was an ihr als Organisation be-
schrieben werden kann. Innerhalb von Organisationen findet stets auch
Kommunikation statt, die nicht in das Organisationsschema eingefügt und
zum Gegenstand von Entscheidungen gemacht werden kann (Luhmann
2000, 239–249). Dabei lässt sich folgende Unterscheidung treffen: (1) Zum
einen kann solche Kommunikation helfen, das Organisationshandeln vo-
ranzubringen, indem es zwar nicht von vornherein auf dieses gerichtet ist,
letztlich aber in solches einmündet. (2) Zum anderen trägt solche Kommu-
nikation zur Organisationskultur bei und wirkt sich so mittelbar auf das
Organisationsergebnis aus. (3) Und schließlich kann der Sinn einer Organi-
sation gerade darin bestehen, nicht-organisierbares zu ermöglichen. Dies
gilt vor allem für Organisationen im Bereich der Bildung und Kultur, in
besonderer Weise aber auch für die Kirche (Schlamelcher 2018, 496f.).

Generell ist für Religionsgemeinschaften ein gewisser Widerspruch zur
Sozialform Organisation festzustellen (Schlamelcher 2018). Je nach theore-
tischem Ansatz geht es bei Organisationen um rationale Zielverfolgung,
um Entscheidungen, um strukturierte Einbindung, um definierte Mitglied-
schaft, um die Wahrnehmung bestimmter Rollen, hinter denen die Person
zurücktritt. In der Religion geht es hingegen um Glauben, der die ganze
Person betrifft, um Gemeinschaft, um Kommunikation in unterschiedli-
cher, oft auch sehr freier Weise. Eine religiöse Organisation kann dies nicht
ersetzen. Es ist vielmehr ihre Aufgabe, dies, was selbst nicht organisations-
förmig ist, zu ermöglichen und zu befördern. Jedenfalls wird eine religiöse
Gemeinschaft nicht vollständig als Organisation in Erscheinung treten.

1.2 Systematik kirchlichen Handelns

Die Organisation der Kirche ist kein Selbstzweck, sondern dient dem kirch-
lichen Handeln, durch das die Kirche als solche existiert (→ 1.1.2.2). Dieses
Handeln erweist sich als außerordentlich vielfältig. Wie es zusammenge-
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1.2 Systematik kirchlichen Handelns 23

hört, kann im Wege einer Systematisierung der verschiedenen Handlungs-
felder plausibilisiert werden (Munsonius 2015, 49–52). Dazu soll zwischen
den Konstitutiva (→ 1.2.1) und Vitalia (→ 1.2.2) sowie dem disponierenden
Handeln (→ 1.2.3) unterschieden werden. Das kirchenleitende Handeln
tritt als Querschnittsaufgabe hinzu (→ 1.2.4).

1.2.1 Konstitutiva

Das Handeln der Kirche ist nicht auf Beliebiges gerichtet, sondern darauf,
das zu tun, wodurch die Kirche leibliche Gestalt gewinnt. Konstitutiv für
das Sein der Kirche sind die Vollzüge der Kommunikation des Evangeliums,
die darauf gerichtet sind, Glauben zu wecken und zu stärken. Durch diese
Vollzüge wird die Kirche überhaupt erst zur Kirche und unterscheidet sich
von anderen Organisationen und Gemeinschaften. Dabei kann zwischen
einer allgemeinen und einer individuellen Zielrichtung unterschieden wer-
den. Dem entsprechen die Formen des Gottesdienstes, der prinzipiell öffent-
lich stattfindet, der Amtshandlungen, die einen individuellen Kasus öffent-
lich begehen, und der Seelsorge, die individuell und unter Ausschluss der
Öffentlichkeit stattfindet (→ 4.5).

1.2.2 Vitalia

Aus dem durch die Kommunikation des Evangeliums erwachsenden Glau-
ben entwickelt sich Weiteres. Die Glaubensgemeinschaft ist auch Gemein-
schaft der Liebe und Handlungsgemeinschaft. Sie erschöpft sich nicht in
genuin kirchlichen Vollzügen, sondern bildet auch Formen einer allgemei-
nen Geselligkeit aus. Und der lebendige Glaube bringt gute Werke hervor
(CA 6). Die guten Werke sind Ausdruck einer lebendigen Kirche, weshalb
sie hier auch als Vitalia bezeichnet werden. Die entsprechenden Tätigkeiten
sind so vielfältig, wie menschliche Lebenssituationen sein können. Syste-
matisierend kann man zunächst wieder danach unterscheiden, ob es um
ein Handeln an einzelnen Menschen oder um ein Wirken in der Öffentlich-
keit geht. Im Hinblick auf das Handeln am Einzelnen kann noch einmal
unterschieden werden, ob es sich um die Hilfe angesichts äußerer Nöte
oder um die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung geht. So ergeben
sich die Felder des Bildungshandelns, der Diakonie und des Öffentlichkeitsauf-
trags der Kirche (→ 4.6).
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24 1 Kirchentheoretische Grundlagen

Für die Vitalia ist charakteristisch, dass sich die Kirche hier auf einem Feld
betätigt, auf dem auch andere Akteure zu finden sind, und dass sich diese
Vollzüge nicht als allein christlich erweisen lassen (Moos 2013, 264). Daraus
ergibt sich zum einen die Notwendigkeit, das spezifisch Kirchliche der Ar-
beit erkennbar zu machen, zum anderen können sich Spannungen zwi-
schen den allgemeinen Handlungsbedingungen und der aus dem Glauben
gespeisten Motivation ergeben.

1.2.3 Disponierendes Handeln

Konstitutives und vitales Handeln der Kirche ist von personellen, sächli-
chen und organisatorischen Voraussetzungen abhängig. Diese Ressourcen
bereitzustellen, ist Gegenstand des disponierenden Handelns. Dieses ge-
schieht nicht um seiner selbst, sondern um des übrigen kirchlichen Han-
delns willen. Es unterscheidet sich für sich genommen zunächst nicht vom
entsprechenden Handeln anderer Organisationen. Die Kirche ist auf diesem
Feld in vielfältiger Weise in wirtschaftliche Zusammenhänge eingebunden
und den dort geltenden Gesetzen unterworfen.

Bei den personellen Voraussetzungen geht es um die Gewinnung, Be-
schäftigung und wirtschaftliche Sicherung von Mitarbeitern (→ 4.3). Die
sächlichen Voraussetzungen erfassen die Beschaffung von Material und
Unterhaltung von Gebäuden (→ 4.7). Organisatorisch geht es um die Struk-
turen und Verfahren, in denen kirchliches Handeln stattfindet (→ 4.2 und
4). Zum disponierenden Handeln gehören schließlich die Vermögensver-
waltung und die Finanzwirtschaft (→ 4.7).

1.2.4 Kirchenleitung

Es liegt auf der Hand, dass ein so vielfältiges kirchliches Handeln, an dem
so viele Menschen beteiligt sind und das so unterschiedlich in Lebensver-
hältnisse eingebettet ist, nicht ohne Weiteres ins Werk gesetzt werden
kann und ohne Konflikte abläuft. Handlungen müssen koordiniert und
Konflikte reguliert werden. Eine Querschnittsdimension stellt darum das
kirchenleitende Handeln dar, das darauf gerichtet ist, das Handeln in den
drei genannten Feldern zu gestalten und zu ordnen. An ihm nehmen alle
teil, die auf die Gestaltung der Kirche Einfluss nehmen (→ 1.4). Dafür gibt
es besondere Zuständigkeiten und Verfahren, in denen sich die Beteiligten
auseinandersetzen und verständigen. Die Entscheidungen, die dabei getrof-
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